Tip des Monats 12/09
Kollegenzoff
Eine hartnäckige Diskussion zwischen Arbeitskollegen am Arbeitsplatz mündete in eine handgreifliche Schlägerei. Die Streithähne liessen sich auch durch herbei eilende andere Arbeitskollegen nicht stoppen. Beide erlitten nicht unbedeutende Verletzungen.
Anlässlich dieser Auseinandersetzung kündigte der Arbeitgeber beiden fristlos. Hiergegen wehrten sich die beiden Streithähne.

Das Arbeitsgericht Frankfurt wies deren Kündigungsschutzklage aber zurück. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass Arbeitnehmer, die sich zu Schlägen gegen Kollegen hinreissen lassen, nicht schutzwürdig seien. Der Arbeitgeber habe den Betriebsfrieden zu gewährleisten und die fristlose Kündigung der beiden Schläger sei das hierzu taugliche Mittel.

Dass die beiden parallel laufenden Strafverfahren wegen Körperverletzung „wegen nur geringer Schuld“ eingestellt worden seien, war nach Ansicht der Richter für die arbeitsrechtliche Bewertung der Kündigung nicht relevant.
(Arbeitsgericht Frankfurt, Aktenzeichen 53 Ca 6074/03)
